
P r o z e ß v o l l m a c h t

Herrn
Dipl.-Kfm. Steuerberater Martin Seiler


Voßkuhle 37 b, 44141 Dortmund

wird in Sachen

gegen
Finanzamt 

wegen


Prozeßvollmacht erteilt.

Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verfahren betreffenden Verfahrensverhandlungen, insbesondere zur Erhebung und Rücknahme von Klagen, zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln, zum Verzicht auf Klagen, Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, soweit sie dieses Verfahren betreffen sowie zur Bestellung eines Vertreters oder Unterbevollmächtigten.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, insbesondere auf die Verfahren der Aussetzung der Vollziehung, der einstweiligen Anordnung, der Wiederaufnahme sowie auf das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 69, 114, 143, 149, 150 ff. FGO). Die Vollmacht umfaßt die Berechtigung zur unmittelbaren Vertretung in entsprechend weitem Umfang vor den an dem Verfahren Beteiligten, sowie diese Angelegenheit betroffen ist.

Zustellungen sind ausschließlich an den Bevollmächtigten zu bewirken, auch soweit eine Zustellung an die Partei unmittelbar zulässig ist.

Die Vollmacht berechtigt ferner zur Entgegennahme von Geldern, einschließlich Steuer-, Beitrags-, Gebührenerstattung und sonstige Geldleistungen, die im Steuerverfahren festgesetzt werden. Sie umfaßt die Berechtigung zur Empfangnahme der von öffentlichen Kassen zu erstattenden Kosten sowie zur Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB.

_________________, den ____________


__________________________






(Unterschrift)

